
SAMTGEMEINDE HATTORF AM HARZ Hattorf am Harz, 19.11.2024 
Samtgemeindebürgermeister  

 
 

Az.:   

  
Vorlage Nr.: 

 
41/2024 

 

 

 

 
B e s c h l u s s v o r l a g e  

 
  Für persönliche Vermerke 

Zu den Sitzungen: TOP Ja Nein Enth. 

Samtgemeinde: 
Entwicklung, Steuerung und Finanzen 

    

Samtgemeindeausschuss     

Rat der Samtgemeinde Hattorf am Harz     
 

 

X öffentlich 
 nichtöffentlich 

 
 
Samtgemeindeinterne Finanzbeziehungen - Anhörungsverfahren zur Samtgemeindeumlage 2025 
gem. § 111 Abs. 3 NKomVG i.V.m. § 15 Abs. 3 NFAG - Stellungnahmen der Mitgliedsgemeinden 
 
Anlagen: - 0 - 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Gesamtkosten der 
Maßnahmen 

jährliche Folgekosten Eigenanteil erwartete Einnahmen (Zu-
schüsse, Beiträge o.ä.) 

0,00 0,00 
keine 

0,00 0,00 
  

 

Mittel stehen 
zur Verfügung 
  Ja       Nein 

Veranschla-
gung im Haus-
haltsjahr 

Teil des Haus-
haltsplanes 

Veranschlagung 
im IP des Jah-
res/der Jahre 

in Höhe von Produktkonto 

X  2024     

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Samtgemeinderat der Samtgemeinde Hattorf am Harz nimmt die beigefügten Stellungnahmen der 
Mitgliedsgemeinden Elbingerode, Hattorf am Harz, Hörden am Harz und Wulften am Harz nach § 111 
Abs. 3 NKomVG i.V.m. § 15 Abs. 3 NFAG zur Kenntnis. 
Die vorgebrachten Argumente werden bei der Entscheidung über die Haushaltssatzung 2025 (Be-
schlussvorlage 31/2024) entsprechend gewürdigt. 
 
 
 
 



 

Erläuterung: 
 
Gem. § 111 Abs. 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) erhebt die Samtge-
meinde von den Mitgliedsgemeinden eine Umlage (Samtgemeindeumlage) unter entsprechender An-
wendung der Vorschriften über die Kreisumlage. Die Berechnung und Festsetzung richtet sich nach 
den Vorgaben des § 15 Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG).  
 
Gem. § 15 Abs. 3 Satz 3 NFAG sind die Mitgliedsgemeinden vor der Festsetzung der Umlage rechtzeitig 
zu hören. Mit Schreiben vom 18.11.2024 wurde das Anhörungsverfahren seitens der Samtgemeinde 
Hattorf am Harz gegenüber den Mitgliedsgemeinden eingeleitet. Bis zum 03.12.2024 eingehende Stel-
lungnahmen werden dann gesammelt zu den Sitzungen dieser Vorlage beigefügt und ergänzend per 
Mail an die Mitglieder des Samtgemeinderates versandt. 
 
§ 15 Abs. 3 Satz 3 NFAG hat den Zweck, den von der Festsetzung der Umlage betroffenen Mitgliedsge-
meinden Gelegenheit zu geben, ihre Finanzinteressen vorzutragen, damit diese von der Samtgemeinde 
bei der Entscheidung über die Höhe des Umlagesatzes berücksichtigt werden können. Mit der Über-
sendung des Anhörungsschreibens wurde den Mitgliedsgemeinden auch der Entwurf der Haushalts-
satzung und des Haushaltsplanes 2025 der Samtgemeinde Hattorf am Harz zur Verfügung gestellt. Da-
mit sind die für die Haushaltslage der Samtgemeinde Hattorf am Harz erheblichen Tatsachen den Mit-
gliedsgemeinden zugänglich gewesen. In Bezug auf die Analyse der Haushaltslage der Mitgliedsge-
meinden verfügen diese über genügend Kenntnisse ihres eigenen Haushalts, ohne dass dies hier näher 
auszuführen ist. 
 
Die vorgebrachten Argumente sind bei den anstehenden Entscheidungen über die die Haushaltssat-
zung 2025 (Beschlussvorlage 31/2024) entsprechend zu würdigen. 
 
 
 
gez. Kaiser 
 


